
CORONAVIRUS
Antigentest-Pflicht

FFP2

2 METER

Betreten des 
 Gebäudes nur mit 
einem negativen 
 Antigentest.
Ausgenommen Notfallpatienten 
und Kinder bis 10 Jahre.

Der Antigen-Test darf nicht älter 
als 48 Stunden sein, ein PCR-  
Test nicht älter als 72 Stunden. 

SARS-
Cov-2

FFP2-Masken- 
Pflicht

Maske über  
Mund und Nase. 

 Ab nehmen nur bei 
Aufforderung.

2-Meter-  
Abstand

Abstand zu anderen 
Personen nach 

Möglichkeit  
zwei Meter.

Hände-
desinfektion

Bei Betreten und 
nach jeder 

 Berührung von 
Körper oder Maske.

Besuchs- 
verbot

Es gelten auch 
weiterhin nur die 

bekannten  
Ausnahmen.
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